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- Es ist eine Bekanntgabe und Unterrichtung des Zeugen über den 
Tatbestand des y 226 StGD möglich. Daboi ist die Argumentation 
verwendbar , daß von einer Bestraf uns wegen imt er la s s oner knci.ge 
auci: abgesehen werden kann, 1 v?eim auf Grund der Zeugenaussage 
die Verhinderung der Straftat noch möglich ist. Das ist auf 
Grund der Regelung des Absatzes 1 Ziffer 1, wenn die Begehung 
auf andere Toi so als durch Anzeige verhindert wird, rechtlich 
gedeckt.

Es ist möglich, den Zeugen über die Gesellsohaftsgefährliebkoit 
einer Straftat der Nichtanzoigo gemäß § 22t StGB zu belehren.
Es kann argurr.entiert vorden, daß auch verspätete Aussagen der 
Verhinderung weiterer Straftaten dienen können. Es ist für die 
Beurteilung des Un L erlass ans der Ancoi{^^'erhebiieh, wenn durch
eigenes Handeln des Zeugen in Form 4j(fc§g, waeßrlieitsgi,'Oi.iäßen Aussage in 
der Zeugenvernehmung die F c s t s t e 1 .lu\?$s**u eit er er Straftäter erfolgte 
die Fortsetzung von noch nj^nt beendeten Straftaten oder die Enr- 
stehung weiterer oder schwerer Folgen verhindert werden
!:aen. ’*H"*

Eine solche, rechtlich unanfechtbare Argumenta Lien de:
Unt er suchungsfüiarers könnt e D. lauten: "nehmen Sic an,
ein Zeuge hat Kenntnis von einer anzeigepflichtigen 
Straftat. Er sagt dazu in der Zeugenvernehmung aus freien 
Stücken aus, und er setzt sich dejuit der Gefahr einer 
strafrechtlichen Verfolgung aus. Ist das aber nicht unter 
Umstünden weitaus verantuortuugsbcwußter , als eine S traftat durchfüliren oder fortsotzen zu lassen oder Täter-, 
die eventuell noch andere Straftaten begehen, zu schützen? 
Kann dadurch nicht eine Verantwortung für wesentlich schwer
wiegendere Folgen entstehen, als sie zun Zeitpunkt der 
Zeugenvernehmung bereits eingetreten sein können?

Die Kcmn-Destimiuung des § 22C StGB ist nicht durch eine 
Regelung der Straffreiheit hei späterer Aussage ersetzbar, da sonst der § 223 StGB aufgehoben würde. Der Tuter müßte 
dann nur eine Zeugenvernehmung abwurteii, um zwingend straf

frei zu bleiben.
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